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Zwangsversteigerung
am Donnerstag, dem 31. Oktober 2019, 09.00 Uhr

im Amtsgericht Bergisch Gladbach-Bensberg, Schloßstr. 21, Saal A 102:
Anschrift: Beethovenstrasse 41 im Bergisch Gladbacher Ortsteil Frankenfort.
Bei der in Blatt 4161 eingetragenen Wohnung handelt es sich um eine im
5. Obergeschoss gelegenen Wohnung in einer mit 5 bis 8-geschossigen Mehr-
familienhäusern bebauten Anlage. Die Wohnanlage verfügt über 75 Woh-
nungen und 94 Pkw-Stellplätzen. Die Wohnung hat eine Größe von ca. 87 m².
Sie besteht aus drei Zimmern, Küche, Diele, Bad, Gäste-WC mit Dusche,
Abstellraum, einer Dachterrasse und einem Balkon. Dazu gehört ein ca. 5 m²
großer Keller. In Blatt 4236 ist ein Tiefgarageneinstellplatz eingetragen.
Verkehrswert: Gesamt: 157.500,00 €, zu a): 150.000,00 €, zu b): 7.500,00 €
Grundbuch von Bensberg-Honschaft Blätter 4161 und 4236, Gemarkung Bens-
berg-Honschaft
a) Blatt 4161: 147/10.000 (einhundertsiebenundvierzig Zehntausendstel) Mit-
eigentumsanteil an dem Grundstück a) Flur 1, Flurstück 1616, Gebäude- und
Freifläche, Beethovenstraße 41, 43, 45, 47, Größe: 416 m ², b) Flur 1, Flurstück
2142, Gebäude- und Freifläche, Beethovenstraße 41, 43, 45, 47, Größe: 1.447
m², c) Flur 1, Flurstück 2144, Gebäude- und Freifläche, Beethovenstraße 41,
43, 45, 47, Größe: 2.920 m² verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh-
nung Nr. 16 des Aufteilungsplanes sowie dem Keller Nr. 16 des Aufteilungs-
planes. Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt (Blatt
4146-4314), der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den
anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechten be-
schränkt.
b) Blatt 4236: 8/10.000 (acht Zehntausendstel) Miteigentumsanteil an dem
Grundstück a) Flur 1, Flurstück 1616, Gebäude- und Freifläche, Beethoven-
straße 41, 43, 45, 47, Größe: 416 m ², b) Flur 1, Flurstück 2142, Gebäude- und
Freifläche, Beethovenstraße 41, 43, 45, 47, Größe: 1.447 m², c) Flur 1, Flurstück
2144, Gebäude- und Freifläche, Beethovenstraße 41, 43, 45, 47, Größe: 2.920
m² verbunden mit dem Sondereigentum an dem Einstellplatz in der Tiefgarage
lfd. Nr. 16 des Aufteilungsplanes. Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grund-
buchblatt angelegt (Blatt 4146-4314), der hier eingetragene Miteigentumsanteil
ist durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigen-
tumsrechten beschränkt.
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Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Errichtung
von privaten Spielflächen (Spielplatzsatzung)

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom
14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) und des § 89 Abs. 1 Nr. 3 der Bauordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018)
vom 21.07.2018, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26.03.2019
(GV. NRW. S. 193) hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am
08.10.2019 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für Spielplätze, die nach § 8 Abs. 2 BauO NRW zu schaffen

sind. Sie findet Anwendung bei Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen.
(2) Auf die Bereitstellung von Spielplätzen kann verzichtet werden, wenn die Art

der Wohnungen (z.B. Einraum- und Zweiraumwohnungen bis 60 m² sowie
Wohnungen, die durch Baugenehmigung nur für ältere Menschen – ab dem
60. Lebensjahr – bestimmt sind), dies nicht erfordert.

(3) Weitergehende Regelungen in Bebauungsplänen (und sonstigen Satzungen)
bleiben unberührt.

§ 2 Größe
(1) Die Größe der Spielplatzfläche muss mindestens 55 m² betragen. Bei Gebäuden

mit mehr als sechs pflichtigen Wohnungen erhöht sich die Mindestgröße des
Spielplatzes für jede weitere Wohnung um je 5 m² Spielfläche.

(2) Ab einer erforderlichen Fläche von 200 m² kann im Rahmen einer Einzelfall-
entscheidung von den Vorgaben des Abs. 1 zu Gunsten geeigneter Spielplatz-
größen abgewichen werden.

§ 3 Lage
(1) Spielplätze müssen von Wohnungen auf den Grundstücken, für die sie zu

schaffen sind, eingesehen werden können. Sie sollen nicht mehr als 150 m
von den zugehörigen Wohnungen entfernt liegen.

(2) Spielplätze müssen teils besonnt, teils beschattet liegen. Ist eine Spielfläche
für mehr als zehn Wohnungen bestimmt, so muss sie von Wohn- und Schlaf-
zimmerfenstern mindestens 10 m entfernt sein.

(3) Spielplätze und ihre Zugänge sind gegen Anlagen, von denen Gefahren aus-
gehen können, wie Straßen, Verkehrs- und Betriebsanlagen, feuergefährliche
Anlagen, Stellplätze für Kraftfahrzeuge oder Standplätze von Abfallbehältern,
wirksam abzusichern, so dass Kinder ungefährdet spielen können und vor Im-
missionen geschützt sind.

§ 4 Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung
(1) Spielplätze sind Lern- und Erlebnisräume für Kinder. Sie sind demnach kind-

gerecht anzulegen und zu unterhalten. Spielflächen, Zugänge und Geräte sind
so zu gestalten, dass sie von Kindern genutzt werden können und in einem
Zustand zu erhalten, der für Kinder attraktiv und gefahrlos ist.

(2) Bei Gebäuden mit mehr als sechs Wohnungen sind die Spielplätze mit mindes-
tens zwei Spielgeräten, ortsfesten Sitzgelegenheiten sowie einem Sandspielbe-
reich auszustatten. Bei Gebäuden ab 100 m² Spielplatzfläche (15 pflichtigen
Wohnungen) sind die Spielplätze mit mindestens drei Spielgeräten unter-
schiedlicher Spielfunktion auszustatten. Für je weitere 10 pflichtige Wohn-
einheiten steigt die Anzahl der Spielgeräte um 1 weiteres. Die Sandfüllung im
Sandspielbereich muss auf „sickerungsfähigem Untergrund“ eine Tiefe von
mind. 40 cm haben. Empfohlen wird zudem eine Sandkasteneinfassung sowie
eine Abdeckung.

(3) Spielplätze sind mit einem geeigneten Belag zu versehen. Werden Spielein-
richtungen aufgestellt, so sind sie fest mit dem Boden zu verbinden und so
auszubilden, dass Kleinkinder sie ungefährdet benutzen können. Die Spiel-
fläche ist entsprechend der vorgenannten Grundsätze unter Berücksichtigung

der jeweils gültigen Normen (zzt. EN 1176 Teil 1-7 und EN 1177) zu gestalten
und zu erhalten.

(4) Spielplätze, ihre Zugänge und die Ausstattung müssen stets gefahrlos benutz-
bar sein. Sie dürfen nur mit Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde ganz oder
teilweise beseitigt werden.

§ 5 Verfahrens- und Sonderregelungen
(1) Zusammen mit dem Bauantrag ist der Bauaufsichtsbehörde ein Lageplan und

eine Planskizze über die Beschaffenheit und Ausstattung der Spielplätze ein-
zureichen.

(2) Die Verwaltung des Jugendamtes berät und unterstützt den Bauträger bei der
Planung der Spielplätze.

(3) Von den Festsetzungen dieser Satzung kann die Bauaufsichtsbehörde nach
Anhörung der Verwaltung des Jugendamtes Befreiungen zulassen, wenn dies
wegen vorhandener Bebauung oder wegen der Lage oder Form des Grundstü-
ckes zur Vermeidung einer besonderen Härte geboten ist und eine Spielfläche
anderweitig sichergestellt werden kann. Sollten sich die Voraussetzungen, un-
ter denen eine Befreiung zugestanden wurde, ändern, muss die Anlage des
erforderlichen Spielplatzes unverzüglich möglich sein und durchgeführt wer-
den.

§ 6 Ordnungswidrigkeit
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die §§ 2 – 6 dieser Satzung verstößt,

handelt ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 20 BauO NRW.
(2) Die unter Abs. 1 benannten Zuwiderhandlungen können mit Bußgeld geahndet

werden. Das Bußgeld beträgt mindestens 25,– Euro. Es beträgt bei vorsätzlichen
Zuwiderhandlungen höchstens 25.000,– Euro. Das Bußgeld kann nach Auf-
forderung zur Beseitigung des Mangels auch mehrfach verhängt werden. Für
das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
(OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I.
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018
(BGBl. I. S. 2571)

§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Errichtung und Unter-
haltung von privaten Spielplätzen (Spielplatzsatzung) vom 01.07.1987, geändert
durch Artikelsatzung vom 01.01.2002 außer Kraft.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß
§ 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 09.10.2019
Lutz Urbach
Bürgermeister

Der Bürgermeister

V. Änderungssatzung zur
Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Bergisch
Gladbach in der Sitzung am 08.10.2019 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl
der Mitglieder des Rates die folgende V. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der
Stadt Bergisch Gladbach beschlossen:

Artikel 1
§ 9 Absatz 4 Buchstabe c) Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach erhält
folgende neue Fassung: „c) Selbstständige können eine besondere Verdienst-
ausfallpauschale je Stunde erhalten, sofern sie einen den Regelstundensatz über-
steigenden Verdienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt
durch die unaufgeforderte und unverzügliche jährliche Vorlage des das Vorjahr
betreffenden Einkommensteuerbescheides oder anderer Unterlagen, die geeignet
sind, die Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit glaubhaft zu machen. Für die
Glaubhaftmachung nicht benötigte Angaben können unkenntlich gemacht werden.
Zudem sind die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Vorjahres und die
Zeiträume, in denen Verdienstausfall entstehen kann, unaufgefordert und unver-
züglich jährlich anzugeben, wobei die Richtigkeit der gemachten Angaben schrift-
lich zu versichern ist. Auf Grundlage dieser Daten wird die Verdienstausfallpau-
schale im Einzelfall durch den Bürgermeister nach billigem Ermessen festgesetzt.
Bei der vorläufigen und endgültigen Festsetzung der Verdienstausfallpauschale
und der vorläufigen und endgültigen Bescheidung der Verdienstausfallentschädi-
gungsleistungen ist wie folgt zu verfahren: Auf der Basis des glaubhaft gemachten
Einkommens und der mitgeteilten durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit
des Vorjahres wird für das Vorjahr eine endgültige und für das laufende Jahr eine
vorläufige Festsetzung der Verdienstausfallpauschale vorgenommen, die so lange
Grundlage der darauf folgenden vorläufigen Bescheidungen der Verdienstausfall-
entschädigungsleistungen ist, bis in dem auf das laufende Jahr folgenden Jahr das
tatsächliche Einkommen des dann abgelaufenen Jahres glaubhaft gemacht und
die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des dann abgelau-
fenen Jahres mitgeteilt wurden. Auf dieser Grundlage wird sodann für das dann
abgelaufene Jahr eine endgültige Festsetzung der Verdienstausfallpauschale vor-
genommen, die Grundlage der endgültigen Bescheidung der Verdienstausfallent-
schädigungsleistungen für das dann abgelaufene Jahr ist (was zu Nachzahlungen
oder Rückzahlungen führen kann) und die sodann wiederum Grundlage der darauf
folgenden vorläufigen Bescheidungen der Verdienstausfallentschädigungsleistun-
gen ist.“

Artikel 2
Der folgende § 9a wird in die Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach aufge-
nommen:
„§ 9a
Entschädigung der stellvertretenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach
§ 67 Abs. 1 GO NRW für standesamtliche Tätigkeiten als Ehrenbeamtinnen und
Ehrenbeamte.
Die stellvertretenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 GO
NRW, die zu ehrenamtlichen Standesbeamtinnen und Standesbeamten bestellt
werden, erhalten unter gleichzeitiger Abgeltung sämtlicher Auslagen pro Ehe-
schließung eine pauschale Entschädigung in Höhe von 100 Euro.“

Artikel 3
Die V. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach tritt mit
dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß
§ 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-

det oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt ge-
macht.

Bergisch Gladbach, den 09.10.2019

Lutz Urbach
Bürgermeister

Der Bürgermeister

XXI. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung
zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage

(Entwässerungssatzung)
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV NRW,
S. 202), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV NRW, S. 90) und des § 54 des Wasser-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG – NRW)
vom 08. Juli 2016 (GV NRW, S. 559), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Juli
2019 (GV NRW, S. 341) hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung
am 08.10.2019 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung des § 7

Abs. 1
Bei der Einleitung von Fremdwasser oder anfallendem Wasser durch Bohrungen
in das öffentliche Kanalsystem (z.B. im Rahmen der Umsetzung von Bauvorhaben)
hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen geeichten Wasser-
zähler zu führen. Vor Inbetriebnahme dieses Wasserzählers hat sich der Gebüh-
renpflichtige über dessen ordnungsgemäßen Zustand zu informieren. Die Folgen,
die sich aus einem defekten oder nicht geeichten Wasserzähler ergeben, gehen zu
Lasten des Gebührenpflichtigen. Ist der Einbau eines Wasserzählers nicht möglich,
nicht zumutbar oder ist der Wasserzähler defekt oder nicht geeicht, so ist die Stadt
berechtigt, die dem Kanalsystem zugeführten Wassermengen zu schätzen bzw. die
Einleitmenge auf der Quadratmeter-Basis der betroffenen Grundstücksflächen zu
ermitteln. Die Schätzung erfolgt auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche
Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpenleis-
tung in Verbindung mit den angefallenen Betriebsstunden. Sofern keine oder keine
plausiblen Daten durch den Gebührenpflichtigen vorgelegt werden, ist das Abwas-
serwerk berechtigt die notwendigen Informationen durch gutachterliche Stellung-
nahme auf Kosten des Gebührenpflichtigen einzuholen. Die mitgeteilte oder ge-
schätzte m³-Menge muss für die Gebührenermittlung auf m² umgerechnet werden
(siehe Abs. 2). Der Divisor für die Umrechnung beträgt, aufgrund der durchschnitt-
lich ermittelten Jahresniederschlagsmenge, 0,8 m.

Abs. 2
Bezogen auf das Tag- oder Oberflächenwasser wird die Einleitungsmenge auf der
Quadratmeter-Basis der betroffenen Grundstücksflächen ermittelt, sofern eine
Mengenermittlung mittels geeichtem Wasserzähler im Sinne des Abs. 1 nicht
möglich ist. Die tatsächlich eingeleiteten oder geschätzten Wassermengen wer-
den unter Heranziehung der durchschnittlichen Jahresniederschlagswassermenge
auf m² umgerechnet. Pro m² Grundstücksfläche werden 0,8 m³ für die Berechnung
zugrunde gelegt.

Artikel 2
Die XXI. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß
§ 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt ge-
macht.

Bergisch Gladbach, den 09.10.2019

Lutz Urbach
Bürgermeister

Der Bürgermeister ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
über die Nachfolge eines Vertreters im Rat der Stadt Bergisch Gladbach

Das Ratsmitglied Diana Heidberg-Schwettmann von der Christlich Demokrati-
schen Union hat mit Ablauf des 30.09.2019 ihr Mandat im Rat der Stadt Bergisch
Gladbach niedergelegt.
Neues Mitglied des Rates der Stadt Bergisch Gladbach ist als Nachfolgerin mit Wir-
kung vom 01.10.2019 gemäß § 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunalwahlen
im Lande Nordrhein-Westfalen (KWahlG NW):
Frau Elvira Reudenbach, Buchholzstraße 4, 51469 Bergisch Gladbach aus der
Reserveliste der Christlich Demokratischen Union.

Gegen die Bestimmung der Nachfolge können gemäß §§ 45 Abs. 2 i.V.m.
§ 39 Abs. 1 KWahlG NW

- jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und

Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie
- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine Ent-
scheidung über die Gültigkeit der Nachfolge gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a–c
KWahlG für erforderlich halten.
Der Einspruch ist beim Wahlleiter (Wahlbüro) der Stadt Bergisch Gladbach,
zu Händen von Herrn Frank Bodengesser, Stadthaus Konrad-Adenauer-Platz 9,
51465 Bergisch Gladbach schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären.

Bergisch Gladbach, den 02.10.2019

Lutz Urbach
Bürgermeister als Wahlleiter

Der Wahlleiter

VERSTEIGERUNG

BEKANNTMACHUNG

drk-blutspende.dede

Sie brauchen
dringend eine
Veränderung?
Bei uns finden Sie Ihre
neue Stelle!

Sie brauchen 
dringend eine 
Veränderung?
Bei uns fi nden Sie Ihre 

.de
die Jobbörse im Rheinland


